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Wir machen Sie sicherer.



1.	 Gegenstand
1.1.	 Dieses Reglement wird gestützt auf Art. 3 der Statuten 

und Ziff. 2.2. des Organisationsreglements erlassen. Es 
regelt die Wahl des Stiftungsrates.

1.2.	 Der Stiftungsrat beauftragt die Basler Leben AG als Ge-
schäftsführerin der Stiftung mit der Durchführung der 
Wahlen. Zu diesem Zweck wird ein Wahlbüro errichtet, 
bestehend aus 3 Mitgliedern.

1.3.	 Als Leiter des Wahlbüros wird der Sekretär des Stif-
tungsrates bestimmt. Der Stiftungsrat ernennt auf Vor-
schlag des Leiters des Wahlbüros die weiteren Mitglie-
der des Wahlbüros aus dem Kreis der Geschäftsführerin.

2.	 Zusammensetzung des Stiftungsrates
2.1.	 Der Stiftungsrat besteht aus je 4 Arbeitgeber- und Ar-

beitnehmervertretern. Je maximal 12 weitere Vertreter 
werden Nachrückende (vgl. Ziff. 4.3.).

3.	 Amtsdauer
3.1.	 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. 

3.2.	 Die Stiftungsräte können wieder gewählt werden. 

3.3.	 Eine Wahl findet vor Ablauf einer Amtsdauer statt.

4.	 Wahl der Stiftungsräte der Arbeitgeber und  
	 Arbeitnehmer
4.1.	 Wählbarkeit

4.1.1	 Zum Stiftungsrat gewählt werden können Personen, 
welche dem Kreis der aktiven Versicherten angehören 
oder Arbeitgebervertreter in einem Kassenvorstand 
sind.

4.1.2	 Nicht wählbar sind
→→ Personen, deren Arbeitsverhältnis gekündigt oder 	

aufgelöst wurde unter Vorbehalt von 4.1.1. für Arbeit-
gebervertreter in einem Kassenvorstand, oder

→→ Versicherte bzw. Mitglieder von Kassenvorständen, 	
deren zugrundeliegender Anschlussvertrag gekün-
digt oder aufgelöst wurde.

4.2.	 Kandidaturen

4.2.1	 Die Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische be-
rufliche Vorsorge (nachfolgend Stiftung) lädt rechtzeitig 
vor Ablauf der Amtsperiode zur Einreichung von Kan-
didaturen ein und setzt die Eingabefrist fest. Gleichzei-
tig gibt die Stiftung den Termin der Sitzung zur Wahl 
der Stiftungsräte bekannt.

4.2.2	 Die Stiftung orientiert die Vorsorgekassen über die Er-
öffnung des Wahlverfahrens. Die Vorsorgekassen sind 
in der Folge verpflichtet, die Wahlberechtigten umge-
hend über das Verfahren zur Wahl des Stiftungsrates, 
insbesondere über die Einladung der Stiftung zur Ein-
reichung von Kandidaturen und die Eingabefrist zu in-
formieren.

4.2.3	 Die bisherigen Stiftungsräte und Nachrückenden wer-
den, sofern sie nicht innert der in 4.2.1. festgelegten 
Eingabefrist auf eine Kandidatur verzichten, ohne wei-
tere formelle Bewerbung gemäss 4.2.5. als Kandidaten 
vorgemerkt und zur Sitzung zur Wahl der Stiftungsräte 
zugelassen.

4.2.4	 Für weitere Kandidaturen kann die Arbeitgebervertre-
tung Wahlvorschläge für Arbeitgebervertreter einrei-
chen. Analog kann die Arbeitnehmervertretung Wahl-
vorschläge für Arbeitnehmervertreter einreichen.

4.2.5	 Neue Kandidaturen können ausschliesslich auf dem da-
für vorgesehenen Formular eingereicht werden. Zu je-
dem Kandidaten ist ein Kurzporträt gemäss dem vom 
Stiftungsrat vorgegebenen Raster einzureichen. Die Ar-
beitgeber- bzw. Arbeitnehmervertretungen mit mindes-
tens einer Unterschrift eines Mitglieds im Kassenvor-
stand sowie der Kandidat haben das Kandidaturformular 
zu unterschreiben. Der Kandidat hat zu bestätigen, dass 
er bereit und in der Lage ist, das Amt im Falle der Wahl 
zu übernehmen.

4.2.6	 Die Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmervertretungen ach-
ten darauf, dass die Kandidaten möglichst gute Kennt-
nisse bzw. Erfahrungen haben im Bereich der Sozialver-
sicherung, insbesondere im Bereich der beruflichen 
Vorsorge.

4.2.7	 Die Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmervertretungen kön-
nen maximal je einen Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmer-
vertreter vorschlagen.

4.2.8	 Die bei der Geschäftsführerin eingegangenen Wahlvor-
schläge werden durch das Wahlbüro auf die Wählbar-
keitsvoraussetzungen gemäss Ziff. 4.1 geprüft. Kandida-
ten, welche die Wählbarkeitsvoraussetzungen nicht 
erfüllen, verspätet eingereichte Wahlvorschläge, unvoll-
ständig ausgefüllte und nicht rechtsgültig unterzeichne-
te Formulare werden nicht berücksichtigt. Werden von 
den Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmervertretungen zu 
viele Kandidaten gemeldet, so werden die Vorschläge 
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nach dem Datum des Poststempels (Schweizer Post) be-
rücksichtigt. Bei gleichem Datum entscheidet das Los.

4.2.9	 Das Wahlbüro bestimmt, sofern auf Seiten der Arbeit-
gebervertreter und/oder der Arbeitnehmervertreter 
mehr als 30 Kandidaturen (einschliesslich der Kandida-
turen der bisherigen Stiftungsräte und Nachrückenden) 
vorliegen, aus dem Kreis der neu eingegangenen Kandi-
daturen nach vorgängig festgelegten Kriterien und un-
ter angemessener Berücksichtigung der Kriterien von 
Ziff. 4.3.1.3. jene Kandidaten, welche die besten Kennt-
nisse und Erfahrungen für das Amt des Stiftungsrates 
mitbringen.

4.3.	 Wahl der Stiftungsräte

4.3.1	 Sitzung zur Wahl der Stiftungsräte und der Nachrü-
ckenden

4.3.1.1	 Die Kandidaten, die dem Anforderungsprofil entspre-
chen und – soweit das Zulassungsverfahren gemäss Ziff. 
4.2.9. Anwendung findet – zur Sitzung zugelassen sind, 
wählen aus ihrer Mitte die Stiftungsräte und die Nach-
rückenden. Hierfür finden getrennte Sitzungen der ma-
ximal je 30 Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmerkandidaten 
statt.

4.3.1.2	 Das Wahlbüro leitet die Sitzung der Arbeitgeber- bzw. 
Arbeitnehmerkandidaten zur Wahl der Stiftungsräte, 
unterbreitet Vorschläge für die Modalitäten der Aus-
wahl der Stiftungsräte bzw. der Nachrückenden und 
fällt die notwendigen verfahrensleitenden Entscheide.

4.3.1.3	 Die Kandidaten sollen beim Wahlverfahren, welches sie 
mit Unterstützung des Wahlbüros selbst festlegen kön-
nen, darauf achten, dass möglichst alle der folgenden 
Kategorien von Arbeitnehmern bzw. Arbeitgebern im 
Stiftungsrat vertreten sind:

→→ grosse und kleine Kassen
→→ Männer und Frauen
→→ Vertretung aus verschiedenen Landesteilen und  

Regionen

4.3.2	 Durchführung der Wahlen durch das Wahlbüro

4.3.2.1	 Die anwesenden Arbeitgeber- bzw. die Arbeitnehmer-
vertreter wählen aus dem Kreis der an der Sitzung zuge-
lassenen Kandidaten aus.

4.3.2.2	 Jede Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmervertretung hat so 
viele Stimmen wie Stiftungsratssitze auf Arbeitgeber 
bzw. Arbeitnehmerseite zu besetzen sind.

4.3.2.3	 Die Wahlen erfolgen geheim.

4.3.2.4	 Die Gültigkeit der Wahlzettel wird geprüft. Gültig sind 
ausschliesslich korrekt ausgefüllte Originalwahlzettel. 
Ungültig sind :

→→ unleserlich ausgefüllte Wahlzettel,
→→ Wahlzettel mit Bemerkungen, welche für die Wahl 

nicht erforderlich sind,
→→ Wahlzettel, auf welchem für mehr Kandidaten Stim-

men abgegeben worden sind, als zu besetzende Sitze 
zur Verfügung stehen,

→→ Wahlzettel, die Namen enthalten, die nicht auf den 
Wahllisten stehen.

4.3.2.5	 Gewählt sind bzw. ist auf Arbeitgeber bzw. Arbeitneh-
merseite jeweils der Kandidat mit den meisten Stimmen 
unter Vorbehalt des nachfolgenden Absatzes. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los.

4.3.2.6	 Pro Arbeitgeber, welcher der Stiftung angeschlossen ist, 
kann nur ein Vertreter gewählt werden.

→→ Werden von einem Arbeitgeber auf Arbeitgeber- 
bzw. auf Arbeitnehmerseite mehr als ein Vertreter 
gewählt, nimmt der Vertreter mit der höheren Stim-
menzahl Einsitz in den Stiftungsrat. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

→→ Werden sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeit-
nehmerseite je ein Kandidat von derselben Vorsorge-
kasse gewählt, nimmt der Vertreter Einsitz im Stif-
tungsrat, welcher bei der Wahl besser platziert war. 
Waren beide Kandidaten gleich gut platziert, ent-
scheidet das Los.

→→ Würde bei einer Ersatzwahl oder im Falle eines 
Nachrückens die vorstehende Regel in diesem Absatz 
verletzt, nimmt der Kandidat mit dem nächstbesten 
Wahlresultat Einsitz in den Stiftungsrat.

4.3.2.7	 Nicht gewählte Kandidaten sind Nachrückende in der 
Reihenfolge nach Massgabe der in analoger Anwen-
dung von Ziff. 4.3.2.5. und 4.3.2.6. zu erstellenden Lis-
ten. Für die Nachrückenden kann die Nachrückenden-
liste nach den Grundsätzen von 4.3.1.3. erstellt werden.

4.3.2.8	 Über das Wahlergebnis ist ein Protokoll zu erstellen.

4.3.3	 Mitteilung des Wahlergebnisses, Beschwerden und Er-
wahrungen des Wahlergebnisses

4.3.3.1	 Die Ergebnisse der Wahlen werden den Kassenvorstän-
den und den Versicherten in geeigneter Form mitge-
teilt.
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4.3.3.2	 Beschwerden, welche die Stiftungsratswahlen betreffen, 
sind innert 20 Tagen nach Veröffentlichung schriftlich 
und begründet dem Stiftungsrat einzureichen. Als Be-
schwerdegründe können nur Willkür und Verfahrens-
fehler geltend gemacht werden. Der Stiftungsrat in der 
bisherigen Zusammensetzung entscheidet endgültig.

4.3.3.3	 Die Erwahrung des Wahlergebnisses erfolgt durch den 
Stiftungsrat in der bisherigen Zusammensetzung.

5.	 Ausscheiden aus dem Stiftungsrat 
Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter scheiden aus 
dem Stiftungsrat aus infolge:

→→ Ablauf der Amtsperiode
→→ Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit dem Arbeit-

geber
→→ Auflösung bzw. Kündigung des Anschlussvertrages
→→ Rücktritt

6.	 Nachrücken
6.1.	 Scheidet ein Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgebervertreter 

aus, so wird er durch den Nachrückenden gemäss Ziff. 
4.3.2.7. ersetzt. Vorbehalten bleiben die Wählbarkeits- 
und Unvereinbarkeitsbestimmungen.

6.2.	 Der Nachrückende tritt in die Amtsdauer des Ausschei-
denden ein.

6.3.	 Scheidet ein Mitglied des Stiftungsrates während der 
Amtsdauer aus dem Stiftungsrat aus und steht kein 
Nachrückender mehr zur Verfügung, erfolgt eine Er-
gänzungswahl durch die übrigen Mitglieder der AN-
Vertreter resp. AG-Vertreter im Stiftungsrat. Der so ein-
getretene Stiftungsrat tritt in die Amtsdauer des 
ausscheidenden Sitftungsratsmitgliedes ein.

7.	 Schlussbestimmungen 
7.1.	 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beide Ge-

schlechter.

7.2.	 Dieses Reglement tritt per 1. Januar 2012 in Kraft.

7.3.	 Nach Massgabe des Gesetzes und der Stiftungsstatuten 
kann der Stiftungsrat dieses Reglement jederzeit än-
dern. Die Änderungen sind der Aufsichtsbehörde zur 
Kenntnisnahme zu unterbreiten.

Basel, 22. März 2011

Wir machen Sie sicherer. 
www.baloise.ch
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